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1. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass fir den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Steigstrafie”. Der

Geltungsbereich des Bebauungsplans wird aus dem Abgrenzungsplan und dem zeichnerischen Teil zum Be-

bauungsplan ersichtlich.

"Niedereschach

Abb. 1: Ubersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Durch die Planaufstellung kénnten Eingriffe vorbereitet
werden, die auch zu Storungen oder Verlusten von ge-
schitzten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Le-
bensstatten fiihren kénnen. Die Uberpriifung erfolgt an-
hand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbei-

trages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 das deutsche Ar-
tenschutzrecht an die europdischen Vorgaben angepasst
wurde, missen bei allen genehmigungspflichtigen Pla-
nungsverfahren und bei Zulassungsverfahren nunmehr
die Artenschutzbelange entsprechend den europaischen

Bestimmungen durch eine artenschutzrechtliche Priifung

P

berilicksichtigt werden. . —
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan

mit der Lage des rdumlichen Geltungsbereich.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Fassung vom Seite 1
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1.1 Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten von 24.09.2020 bis 22.07.2021.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Begehungstermine innerhalb des Untersuchungsraumes aufgefihrt,
in denen das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine madgliche Nutzung
durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen relevanten Arten dokumen-
tiert wurden. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Erfassungszeitraume (Datum und Uhrzeit), der Be-
arbeiter und die Witterungsverhaltnisse angegeben. Den Erfassungsterminen sind jeweils die abgehandelten
Themen in Anlehnung an die arten- und naturschutzrechtlich relevanten Artengruppen und Schutzgiiter zu-
geordnet. Die Angabe , Habitat-Potenzial-Ermittlung" wird fiir eingehende Kartierungen gewahlt, bei wel-
chen eine Einschatzung des Gebietes anhand der vorhandenen Habitatstrukturen hinsichtlich der Eignung
als Lebensraum fur Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, fir europaische Vogel- und Fledermausarten
sowie fur die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschiitzten Arten erfolgt. Wah -
rend der Begehungen im Untersuchungsraum wird zudem grundsatzlich immer auf Beibeobachtungen aller

planungsrelevanter Arten geachtet, wenngleich die Artengruppe in der Themenspalte nicht aufgelistet wird.

So wurden auch samtliche Strukturen nach vorjahrigen Neststandorten, nach Bruthohlen, nach Rupfplatzen
etc. abgesucht. Die Einstufung von Baumen als Habitatbaum erfolgt in Anlehnung an die Definition des Alt-
und Totholzkonzeptes Baden-Wirttemberg (z. B. Baume mit Stammhéhlen, Stammverletzungen, mit hohem
Alter oder starker Dimensionierung, stehendes Totholz mit BHD (Brusthohendurchmesser] > 40 cm, Horst-

baume).

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema
(1) 24.09.2021 Pfeifle 12:45 - 13:30 Uhr 19° C, 70 % bewdlkt, schwach windig H,N,R

(2)  26.11.2020 Mezger 10:00 - 10:35 Uhr 9° C, sonnig, windstill H,V

(3)  23.03.2021 Mezger 10:50 - 11:25 Uhr 6 °C, 85 % bewdlkt, schwach windig V

(4)  22.04.2021 Reinhardt 10:30 - 11:15 Uhr 8 °C, 80 % bewdlkt, schwach windig \%

(5)  03.05.2021 Reinhardt 09:20 - 10:00 Uhr 6,5 °C, sonnig, windstill Vv

(6)  19.05.2021 Mezger 09:50 - 10:35 Uhr 11 °C, 60 % bewdlkt, schwach windig \%

(7)  02.06.2021 Reinhardt 09:35 - 10:20 Uhr 19 °C, sonnig, schwach windig PR,V

(8)  04.07.-06.07.2021 - 21:15 - 05:30 Uhr 10 °C - 18,5 °C, bewdlkt, schwach windig  F

(9)  04.07.2021 Mezger, Reinhardt ~ 06:55 - 07:20 Uhr 13,5 °C, 50 % bewdlkt, windstill PV

(10) 22.07.2021 Grittner, Mezger 20:15 - 22:20 Uhr 19 °C, 60 % bewdlkt, schwach bdig F,V

(11) 28.10.2021 Mezger 16:00 - 17:00 Uhr 15 °C, sonnig, schwach windig F
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Fassung vom Seite 2
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Erlauterungen der Abkiirzungen und Codierungen

F: Fledermause H: Habitat-Potenzial-Ermittlung N: Nutzung P: Farn- und Blitenpflanzen

R: Reptilien V: Vogel

Erganzend zu den eigenen Erhebungen wird das Zielartenkonzept des Landes Baden-Wirttemberg (ZAK] fir
die Gemeinde Niedereschach (kleinste im Portal des ZAK vorgegebene Raumschaft) im Naturraum Baar dar-
gestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als im Gebiet vorkommende Habitatstrukturen wurden

ausgewabhlt:
e B1.8 Trockenmauer (inkl. Gabionen = Draht-Schotter-Geflechte, z.B. an StraBBenrandern)
« D21 Griinland mé&Big trocken und mager (Salbei-Glatthaferwiesen und verwandte Typen)
e D2.2.1 Grinland frisch und (maBig) néhrstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Typen)
* Dé6.1.2 Gebiische und Hecken mittlerer Standorte

e« D6.2 Baumbestiande (Feldgeholze, Alleen, Baumgruppen, inkl. baumdominierter Sukzessionsge-
holze, FlieBgewdsser begleitender baumdominierter Geholze im Offenland (im Wald s. E1.7),

Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen)

« D63 Obstbaumbestande (von Mittel- und Hochstammen dominierte Baumbestande, fir die die
Kriterien unter D3 nicht zutreffen, z.B. Hoch- oder Mittelstamme Uber Acker oder intensiv

gemulchten Flachen; nicht Niederstammanlagen)

e F1 Auflenfassaden, Keller, Dacher, Schornsteine, Dachboden, Stalle, Hohlraume, Fensterladen
oder Spalten im Bauwerk mit Zuganglichkeit fir Tierarten von auf3en; ohne dauerhaft vom

Menschen bewohnte Raume

Im Ergebnis lieferte das Zielartenkonzept 37 (38) Zielarten aus 3 (4) Artengruppen. Die Zahlangaben in Klam-
mern beinhalten neben den Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auch Arten des Anhanges Il. Die zu
beriicksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Wirttemberg (ZAK) sind in Tabelle

9 im Anhang dieses Gutachtens dargestellt.

Neben 17 europdischen Vogel- und 16 Fledermausarten standen nach der Auswertung zunachst bei den
Saugetieren die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und der Biber (Castor fiber), bei den Reptilien die
Zauneidechse (Lacerta agilis) und die Schlingnatter (Coronella austriaca) im Vordergrund der Untersuchun-
gen. Von den Arten des Anhanges Il der FFH-Richtlinie sollte nach dem ZAK der Hirschkafer (Lucanus cer-

vus) berlicksichtigt werden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Fassung vom Seite 3
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1.2 Rechtsgrundlagen
Die rechtliche Grundlage fiir den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG, der folgendermaflen gefasst ist:
"Es ist verboten,

* wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu toten

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

* wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu storen; eine erhebliche
Storung liegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art

verschlechtert,

* Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten der Natur zu

entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

* wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstoren.”

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 erganzt, mit dem bestehende und von der
Europaischen Kommission anerkannte Spielraume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug prak-
tikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach gelten
fur nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fir Vorhaben im Sinne des § 18

Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuldssig sind, folgende Bestimmungen:
1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrte Tierarten oder europdische Vogelarten betrof-

fen, liegt ein Verstof3 gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schadigungsverbot) nicht vor, wenn die Be-

eintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verletzungsrisiko fiir Exemplare

der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen,

fachlich anerkannten SchutzmafBinahmen nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstof3 gegen

das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Stérungsverbot) nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten im rdumlichen Zusammenhang

weiterhin erfiillt bleibt. Die dkologische Funktion kann vorab durch vorgezogene Ausgleichsmafinahmen

(so genannte CEF-MaBnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt fir Standorte wild lebender Pflan-

zen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrten Arten.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Fassung vom Seite 4
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2. Sind andere besonders geschiitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfihrung eines Eingriffs
oder Vorhabens ein VerstoB gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. Die arten-
schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zuldssigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit
nur fur die in Anhang IV der FFH-RL aufgefiihrten Tier- und Pflanzenarten sowie europaischen Vogelar-
ten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschiitzten Arten ist durch die Anderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Priifung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist fir

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange missen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) uber die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestdande nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezliglich der gemeinschaftsrechtlich geschiitzten Arten erfillt, missen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfillt sein.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Fassung vom Seite 5
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2. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

2.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Das etwa 0,5 ha grofle Untersuchungsgebiet befindet sich am nordwestlichen Ortsrand von Niedereschach
auf einer nach Siidosten in das Tal der Eschach abfallenden Flanke des Hohenriickens ,,Uberm Berg“ (Nord-
westen ca. 680 m i.NN. Stidosten ca. 670 m G.NNJ. Im Norden und Osten durch den Verlauf der Steigstrafe
und einen davon abzweigenden befestigten Feldweg begrenzt. Nordlich schlie3en sich grof3flachige landwirt-
schaftlich genutzte Flachen an, ostlich ein Wohngebiet. Im Siden begrenzt die bereits bestehende Sied-
lungsflache von Niedereschach mit einem Gehoft und dazugehorigen Grin- und Streuobstflachen das Ge-
biet. Nach Westen hin wird das Geldnde derzeit durch eine einreihige Thujapflanzung entlang der Flur-

sticksgrenze eingefasst. Direkt im Anschluss befindet sich eine als FFH-Mahwiese kartierte Flache, hinter

welcher sich in westlicher Richtung erneut ausgedehnte und recht strukturarme Agrarflachen anschlieBen.

\ = \ bt -
B\ ] i N TR | —% AR

Abb. 3: Ausschnitt aus der topografischen Karte. Der Geltungsbereich ist rot eingezeichnet.
(Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

2.2 Nutzung des Untersuchungsgebietes

Derzeit umfasst das betroffene Gebiet ein mit einem Wohnhaus und angegliedertem Werkstattgebaude, ei-
nem grofirdumigen Gartenschuppen, sowie mit einem Gewachshaus teilweise bereits bebautes Grundstiick
(Abb. 4). Auch groBflachige private Grinflachen und Gartenanlagen, sowie Wohnwagenstellplatze gehdren
dazu. Aufgang und Zufahrtsflachen vor dem Wohnhaus und dem Werkstattgebaude sind gepflastert und ge-
schottert. Die straflenseitige Vorgartenanlage ist mit standortfremde Zierpflanzen und Schotterflachen ge-
staltet. Die vorhandene Altbebauung soll vollstandig abgerissen und durch eine durchgriinte Wohnanlage er-

setzt werden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Fassung vom Seite 6
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Da es sich bei den vorhandenen Griinflichen um einen durch regelméBigen und haufigen Rickschnitt (mit

Abtransport des Schnittguts) gepflegten Gartenrasen (Abb. 5] handelt und nicht um eine standort-typische
Wiesenpflanzen-Gemeinschaft, wurde vor Ort keine Schnellaufnahme der Vegetation durchgefiihrt. Bei einer
Begehung am 02.06.2021 wurden die Gartenflachen begutachtet. Auf den kurzgehaltenen Wiesenbereichen
hat sich eine Gemeinschaft aus Thymian-Teppichen (Thymus pulegioides), Mittlerem Wegerich (Plantago
media), Witwenblume (Knautia arvensis), Habichtskrautern (Hieracium sp.), Rauem Léwenzahn (Leontodon
hispidus), Hauhechel (Ononis spinosal, Salbei (Salvia pratensis), Margerite (Leucanthemum) und kleinem Wi-
senknopf (Sanguisorba minor], neben anderen wiesentypischen krautigen Pflanzen wie Léwenzahn (Taraxa-
cum sect. Rud.), Schafgarbe (Achillea millefolium), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Kriechendem Giin-
sel (Ajuga reptans), Ganseblimchen (Bellis perennis) und Wiesen-Klee ( Trifolium pratense) angesiedelt. Auf-
grund des regelmafigen Riickschnitts und den durch Abtransport des Schnittguts geforderten Nahrstoffent-
zug ist die Flache im Laufe der Jahre zunehmend ausgehagert, so dass sich ein artenreicher magerer Gar-

tenrasen entwickelt hat.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Abb. 5: Artenreicher Gartenasen mit Geeinsch

at krautiger flanzen (Aufnhme vo 0.6.2021]
Am westlichen Rand des Geltungsbereichs befindet sich eine etwa 3,5 m hohe Thuja-Hecke, welche die zum
Plangebiet gehdrende Rasenflache von der auflerhalb gelegenen Wiesenflache trennt. Am norddstlichen
Rand des Plangebiets wachsen in Straflenndhe zwei Zitterpappeln mit einem BHD von 40 bis 50 cm. Neben
diesen Baume steht eine junge Buche (BHD 20 bis 25 cm). In diesem Bereich sind zudem mehrere Koniferen
gepflanzt (u. a. eine Blaufichte), welche eine Rahmung der Rasenfliche bilden. In der Umgebung dieser Ko-
niferen wurden bodendeckende Zwergmispeln gepflanzt. Am sidostlichen Rand des Geltungsbereichs
wachst eine Reihe von Koniferen zur Abgrenzung der Rasenflache. Innerhalb dieser Rasenfldache befindet
sich eine diinnststammige Eberesche (BHD 15 c¢cm) Im sidlichen Bereich der Rasenflache steht ein Kirsch-

baum (BHD 35 bis 40 cm), sowie ein kleiner Ahornbaum (BHD 10 bis 15 cm)

Abb. é: Zitterpappeln und eine Buche am nordlichen Rand  Abb. 7: Kirschbaum auf der Rasenflache mit Thuja-Hecke im
des Plangebietes. Hintergrund.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Fassung vom Seite 8
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3.  Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1 Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht

Abb. 8: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung [Geoba5|sdaten © Landesamt
fir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Tab. 2: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung

(1) 7916-311 FFH-Gebiet: Baar, Eschach und Siidostschwarzwald 400 m N
(2) 8017441 SPA-Gebiet: Baar 730 m W
(3) 1-7817-326-0946 Offenlandbiotop: Feldgehdlz mit Hecke am Wegkreuz N Niedereschach 25mN
(4) 1-7817-326-0961 Offenlandbiotop: Feldgehélz S Bubenholz 360mN
(5) 1-7817-326-0033 Offenlandbiotop: Hecken S Bubenholz 385mN
(6) 2-7817-326-1147 Waldbiotop: Fischbach S Bubenholz 440 m N
(7) 6 Naturpark: Stdschwarzwald innerhalb

Erlduterungen der Abkiirzungen und Codierungen

Lage: kiirzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen keine Schutzgebiete. Das nachst gelegene ist ein Feldgehdlz mit
Hecken in ca. 25 m Entfernung in nérdlicher Richtung. Es wird konstatiert, dass vom Vorhaben keine erhebli-
chen negativen Wirkungen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung ausgehen. Vom Vor-
haben gehen keine erheblichen negativen Wirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen und deren Inventare in

der Umgebung aus.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Materiallager und Baustelleineinrichtungsflachen nicht im Bereich
des als Offenlandbiotop geschiitzten Feldgehdlzes anzulegen sind und dieses vor Befahrung und Betreten
geschitzt werden muss. Hierflr ware eine Abgrenzung dieses Biotops mit Flatterband oder einem Bauzaun

wiinschenswert.

3.2 Ausgewiesene FFH-Lebensraumtypen auBlerhalb von FFH-Gebieten

Vorderer,
Herrenberg

Abb. 9: Orthofoto mlt Elntragung der Mageren Flachland Mahwiesen [gelbe Flachen)in n der Umgebung [Geoba5|sdaten ©
Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Tab. 3: Magere Flachland-M&hwiesen (FFH LRT 6510) in der Umgebung des Geltungsbereiches

Biot.-Nr. Bezeichnung
65108-000-46040456 Mahwiesen N Niedereschach angrenzend
65108-000-46040438 Mahwiesen S der Strafle L181 zwischen Niedereschach und Vogelsang 360m N
65108-000-46040451 Mahwiese SO des Waldkindergartens von Niedereschach 600 m NW

Erlduterungen der Abkiirzungen und Codierungen

Lage : kiirzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen FFH-Lebensraumtypen. Die nachst ge-
legene Magere Flachland-Mahwiese liegt direkt angrenzend in westlicher Richtung an das Plangebiet. Vom
Vorhaben gehen keine erheblichen negativen Wirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen und deren Inventare

in der Umgebung aus.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Materiallager und Baustelleineinrichtungsflachen nicht im Bereich
der ausgewiesenen FFH-Mahwiese anzulegen sind und diese vor Befahrung und Betreten geschitzt werden
muss. Hierfir wird wahrend der Bauphase eine Abgrenzung dieser Flache mit Flatterband oder einem Bau-

zaun empfohlen.

3.3 Biotopverbund

Der Fachplan ,Landesweiter Biotopverbund" versteht sich als Planungs- und Abwagungsgrundlage, die ent-
sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu
bericksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-
beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezliglichen Standortbewertung und Alternativen-Priifung, sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmal3nahmen-Flachen.

Nach § 21 BNatSchG Abs. 4 sind zudem die ,Kernflachen, Verbindungsflachen und Verbindungselemente
durch Erklarung zu geschitzten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch pla-
nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maf3-

nahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewahrleisten™.

Der Fachplan ,Landesweiter Biotopverbund" stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar - Offenland trocke-
ner, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernraumen, Kernflachen
und Suchrdaumen unterschieden. Kernbereiche werden als Flachen definiert, die aufgrund ihrer Bioto-
pausstattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensraume und Le-
bensgemeinschaften ermoglichen kdnnen. Die Suchraume werden als Verbindungselemente zwischen den
Kernflachen verstanden, lber welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden

soll.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Abb. 10: Flachen des Biotopverbundes [Daten nach dem aktuellen Fachplans Landeswelter Blotopverbund im
Offenland” mit Stand 2020 der LUBW] innerhalb des Geltungsbereichs (schwarz gestrichelt) und dessen Umgebung.
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Die Gemeinde Niedereschach wird weitraumig im Osten und Siiden vom Biotopverbundflachen trockener
Standorte, im Norden im Bereich des Fischbachs hauptsachlich vom Biotopverbund feuchter Standorte und
im Westen vom Biotopverbund mittlerer Standorte umschlossen. Der Geltungsbereich tangiert im Westen
mit der FFH-M3ahwiese 65108-000-46040456 im Erhaltungszustand B eine Kernflache des ,Biotopverbunds
mittlerer Standorte’, schneidet diese aber nicht.

Unter entsprechender Beachtung und Riicksichtnahme der an das Plangebiet angrenzenden Mahwiesenfla -
che ist mit keiner Verschlechterung der Biotopverbundfunktion durch die Umsetzung des Vorhabens zu rech-

nen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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4. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen
betroffen sind. Beziiglich der streng geschlitzten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie
den européischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs.

5 BNatSchG fur nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:
Schadigungsverbot:

Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Totung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.
Storungsverbot:

Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs— und

Wanderungszeiten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population fihrt.

Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe ‘ Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus
Farn- und nicht geeignet - Das Vorkommen von planungsrelevanten Farn- und besonders / streng geschitzt,
Bliitenpflanzen Blitenpflanzen war grundsatzlich auszuschlieen. Der Anhang IV FFH-RL

Untersuchungsraum befindet sich zwar am Rand des Verbreitungsgebietes
der Dicken Trespe (Bromus grossus). Jedoch kann aufgrund der speziellen
Lebensraumanspriiche dieser Grasart (mit Wintergetreide bewirtschaftete
Acker und deren Rander sowie Wiesenwegraine) ein Vorkommen im
Geltungsbereich ausgeschlossen werden.
Ebenso befindet sich das Plangebiet am Rand des Verbreitungsgebietes
des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus). Diese Orchideenart bendtigt
lichte Buchen-, Kiefern- und Fichtenwalder sowie geblschreiche,
verbrachende Kalkmagerrasen als Lebensraum. Da diese
Lebensraumtypen im Geltungsbereich und dessen unmittelbarer
Umgebung nicht vorhanden sind, kann ein Vorkommen dieser Art ebenfalls
ausgeschlossen werden.

—  Es erfolgt keine weitere Priifung.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe ‘

S&ugetiere
(ohne Fledermause)

Fledermduse

Végel

Reptilien

Amphibien

Wirbellose

Habitateignung

nicht geeignet - Eine potentielle Nutzung des Gebietes durch
planungsrelevante Arten dieser Gruppe kann aufgrund der Lage des
Planungsraumes auflerhalb des Verbreitungsgebietes der jeweiligen Art
und / oder aufgrund nicht vorhandener Lebensraumstrukturen innerhalb
des Plangebietes und dessen Wirkraum ausgeschlossen werden.
Ein Vorkommen der im ZAK aufgefiihrten Haselmaus (Muscardinus
avellanarius) ist auszuschlieBen, da innerhalb der Wohn- und
Gartenflachen des Plangebietes keine gréf3eren im Verbund gelegenen
dichten Hecken und Gebiische mit einem hohen Anteil an Friichte-
tragenden Gehdlzarten vorhanden sind, die ihr als Nahrungshabitat bzw.
Lebensraum diesen konnten.
Auch der im ZAK genannte Biber (Castor fiber] findet auf dem Gewd&sser-
entfernt gelegenen Hohenzug keinen geeigneten Lebens- oder
Nahrungsraum. Ein Vorkommen dieser Art kann daher ausgeschlossen
werden.

—  Es erfolgt keine weitere Priifung.

geeignet - Eine potenzielle Nutzung des Gebietes durch Fledermause als
Jagdhabitat war gegeben. Ein mdgliches Quartierpotenzial wurde
untersucht. Als Nachweismethoden wurden die Transektbegehung mit
Ultraschall- und Aufzeichnungsgerat, sowie die stationare akustische
Erfassung gewahlt.
—  Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion und
Ergebnisdarstellung (Kap. 14.1 ).

geeignet - Es wurden vorjahrige Brutstatten von Vogelarten vorgefunden
und eine Nutzung des Plangebiets durch Vogelarten der Siedlungsraume
und deren Umgebung war anzunehmen. Daher wurde eine Brutrevier-
kartierung durchgefiihrt.
—  Es erfolgt eine nachfolgende Ergebnisdarstellung und
Diskussion (Kap. 14.2).

wenig geeignet - Planungsrelevante Reptilienarten waren aufgrund der
Habitatausstattung nicht zu erwarten.
Fir die im ZAK aufgefiihrten Zauneidechse (Lacerta agilis) und

Schlingnatter (Coronella austriaca) fehlen in der strukturarmen gepflegten

Gartenflache Versteckmaglichkeiten und geeignete Bereiche zur Eiablage.
Dennoch wurden beide Arten bei Begehungsterminen grundsatzlich tber
Sichtbeobachtung nachgesucht. Dies wird erortert.
—  Es erfolgt eine nachfolgende Ergebnisdarstellung und
Diskussion (Kap. 14.3).

nicht geeignet - Das Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten
war aufgrund der Lage und Ausstattung des Gebietes nur wenig
wahrscheinlich. Dennoch wurde grundsatzlich bei den Begehungen auf
Amphibien geachtet.

—  Es erfolgt keine weitere Priifung.

wenig geeignet - Planungsrelevante Evertebraten wurden aufgrund der fiir

sie fehlenden Biotopausstattung nicht erwartet.

Ein Vorkommen des im ZAK aufgefiihrten Hirschkafers (Lucanus cervus)
als Art des Anhangs Il der FFH-Richtlinie konnte ausgehend von den
vorhandenen Biotopstrukturen zwar vorab nicht véllig ausgeschlossen
werden, jedoch aufgrund der Lage des Planungsraumes auflerhalb des
Verbreitungsgebietes dieser Art. Dies wird erortert.

—  Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap. 14.4).

§ gesetzlicher Schutzstatus

besonders / streng geschitzt,
Anhang IV FFH-RL

besonders / streng geschiitzt,
Anhang IV FFH-RL

alle Vogel mind. besonders
geschiitzt, VS-RL, BArtSchV

besonders / streng geschiitzt,
Anhang IV FFH-RL

besonders / streng geschiitzt,
Anhang IV FFH-RL

besonders / streng geschiitzt,
Anhang IV FFH-RL
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4.1 Flederméause (Microchiroptera)
Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten fiir den Bereich des Messtischblattes 7817(SW) stam-
men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 - Arten- und Flachenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tab. 5 dargestellt, liegen der LUBW fiir das Messtischblatt-Viertel jingere Nachweise (®] von zwei
Fledermausarten vor. Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem
ZAK stammenden Arten sind mit “"ZAK" angegeben. Datieren die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor

dem Jahr 2000, so ist zusatzlich "1990-2000" vermerkt.

Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Wiirttembergs mit der Einschatzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum

sowie der im ZAK aufgefiihrten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7817 SW) mit den Angaben zum Erhaltungszustand. '

Deutscher Name Wissenschaftliche Vorkommen?? Rote FFH- Erhaltungszustand
Bezeichnung bzw. Nachweis  Liste  Anhang 2 3 4
B-W 1
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii ZAK 2 \% + ? ? ? ?
Breitfligelfledermaus Eptesicus serotinus ZAK 2 \% + ? ? + ?
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii ZAK 2 /v + + - - -
Grofe Bartfledermaus Myotis brandtii ZAK 1 \% + - - - -
Wasserfledermaus Mpyotis daubentonii NQ ZAK 3 \%
GrofBes Mausohr Myotis myotis ® ZAK 2 /v
Kleine Bartfledermaus  Myotis mystacinus ® ZAK 3 \%
Fransenfledermaus Myotis nattereri NQ, ZAK 2 I\
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri ZAK 2 \%
GrofBer Abendsegler Nyctalus noctula NQ ZAK i %
Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii ZAK i \%
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus NQ ZAK 3 v
Braunes Langohr Plecotus auritus NQ(1990-2000) 3 1%
ZAK
Graues Langohr Plecotus austriacus ZAK G v
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NQ(1990-2000) i 1%
ZAK

1 gemé&B: Lusw Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden
Wirttemberg - Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Wirttemberg.

2 gemal Lusw Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg - Geodaten fiir die Artengruppe der
Fledermause; Ref. 25 - Arten- und Flachenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

3 Braun & Dieterien (2003): Die Saugetiere Baden-Wiirttembergs, Band |, Allgemeiner Teil Flederm&use (Chiroptera). Eugen Ulmer
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Wirttembergs mit der Einschatzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum

sowie der im ZAK aufgefiihrten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7817 SW) mit den Angaben zum Erhaltungszustand.

Erlduterungen der Abkiirzungen und Codierungen

1): Braun €T AL. (2003): Rote Liste der gefahrdeten Saugetiere in Baden-Wiirttemberg. In: Braun, M. & F. Dietercen (Hrsg.) (2003): Die
Saugetiere Baden-Wiirttembergs, Band 1.
2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 7818 SW

0: ausgestorben oder verschollen 1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefahrdet
3: gefahrdet D: Datengrundlage mangelhaft G: Gefahrdung unbekannten Ausmafles
i: gefahrdete wandernde Tierart R: Art lokaler Restriktion

FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  FFH-Anhang Il / IV: Art nach Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie

BNatSchG §§: streng geschiitzte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Lusw: Die Einstufung erfolgt tiber ein Ampel-Schema, wobei ,grin” - einen giinstigen, .. gelb” [ - ] einen ungiinstig-unzureichenden
und ,.rot” - einen ungiinstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lasst die Datenlage keine genaue Bewertung eines
Parameters zu, wird dieser als unbekannt (grau) [ 2] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenfihrung der vier
Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der Erhaltungszustand als ungiinstig-schlecht einzustufen, sobald
einer der vier Parameter mit ,rot” bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat
4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit groBerer Farbsattigung)
4.1.1 Okologie der Fledermause

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermausen innerhalb eines Untersuchungsraumes kon-
nen grundsatzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von
(Marz -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Aufierhalb diesem herrscht bei den mitteleuropéischen

Arten die Winterruhe.

Die aktiven Phasen gliedern sich in den Friihjahrszug vom Winterquartier zum Jahreslebensraum im (Méarz-]
April bis Mai. Diese miindet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschlieBende Phase mit

der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen konnen allesamt innerhalb eines grofleren Untersuchungsgebietes
stattfinden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Raumen.
Im Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Priifung sollten vor allem die Zeitraume der
Wochenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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4.1.2 Diagnose des Status im Gebiet
Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurden zunachst die Gehdlze im Plangebiet nach fir Fleder-
mause geeigneten Strukturen abgesucht. Zudem wurden die Gebaude in Hinblick auf ein mdgliches Quar-

tierpotenzial fir Fledermause untersucht.
Quartierpotenzial-Giite-Kartierung: Geholze.

Die im Plangebiet vorhandenen Gehdlze wiesen keine fir Fledermause geeigneten Strukturen, wie Baum-
hohlen oder Spalten, auf. Daher wird das Quartierpotential dieser Baume und Straucher als gering einge-
stuft. Da dennoch das Ubertagen von Einzeltieren in vom Boden aus nicht einsehbaren Strukturen fiir még-
lich gehalten werden muss, sind Geholzrodungen nur auflerhalb der aktiven Zeit der Fledermause zulassig,

also nicht vom 01. Marz bis zum 31. Oktober.
Quartierpotenzial-Giite-Kartierung:Gebaude.

Im Plangebiet befindet sich zum einen ein Wohngebdude mit angeschlossener Scheune und einem Werk -
stattgebaude sowie ein Schuppen, welcher auch als Garage genutzt wird. Beide Gebdaude wurden intensiv
nach Fledermausen und deren Spuren abgesucht. Spalten und Ritzen wurden mittels Endoskop-Kamera

uberprift (Laserliner. Videoscope-Set).

Dabei wurde insbesondere auf Verfarbungen der Wande und Holzbalken durch Kot- und Munddriisensekret-
spuren geachtet. Es wurde auch nach am Boden befindlichen Fledermauskot, Nahrungsresten (Fligel von
Nachtfaltern und sonstige Insektenreste] und Mumien gesucht. Da das Gebaude derzeit noch bewohnt wird

(eine Nutzung bewohnter Rdume durch Fledermause kann ausgeschlossen werden), wurde die Suche im

Hauptgebaude auf die Dachstiihle fokussiert.

X
= i T

Abb. 11: Durchlass zwischen Dachboden und dem Bereich  Abb. 12: Bereich des Dachbodens, welcher nicht isoliert ist
der Scheune. und damit potenzielle Spaltenquartiere aufweist.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Abb. 13: Giebel mit Dachfenster. Dieses war geschlossen,  Abb. 14: Spalten als moglicher Zugang zum Zwischenboden.
jedoch bestand am Rahmen eine kleine Spalte als
potenzielle Einflugmadglichkeit fir Fledermause

Der Dachstuhl und das friihere Scheunengebaude sind miteinander verbunden, es besteht ein breiter Durch-
lass zischen beiden Bereichen. Potenziell ist der Dachboden fir Fledermause zuganglich, da sich neben dem
Dachfenster kleine Spalten befinden, welche von Fledermausen als Einflugmadglichkeiten genutzt werden
konnten. Der Dachstuhl ist teilweise isoliert, an anderer Stelle liegen die
Ziegel offen auf den Dachbalken. Letzteres stellt ein mogliches Quartier-
potenzial dar, jedoch wurden keine auf eine Besiedelung oder Nutzung

durch Fledermause hinweisende Spuren gefunden. Spalten wurden mit

dem Endoskop betrachtet. Der Dachboden ist mit einem Zwischenboden

Pk

Abb 15 M3usekot in dem
Zwischenboden. Diese sind
mause. Daher wurde die Bereiche in den Zwischenbodden grindlich endo-  kompakter und stumpfer als
Kotkriimel von Fledermausen
(Ansicht mit der Endoskop-

ausgestattet. Derartige Strukturen sind potenzielle Quartiere fir Fleder-

skopiert. Dabei wurden keine Spuren von Fledermausen gefunden, son-
dern lediglich Kot von M3usen (Muridae, maoglicherweise Mus musculus). kamera.

Auch wenn in diesem Bereich keine Spuren von oder Hinweise auf Fledermause gefunden wurden, besteht
aufgrund der potenziellen Zuganglichkeit und den Spaltenstrukturen, insbesondere mit den Zwischenbdden

ein geringes bis mittleres Quartierpotenzial fir Fledermause.

Oberhalb der Werkstatt befindet sich ebenfalls ein Dachboden. Dieser ist durch ein grof3es Dachfenster rela-
tiv hell, gut ausgebaut und weist nur vereinzelte Spalten auf. Das Dachfenster schlief3t dicht ab, so dass der
Zugang fur Fledermause eingeschrankt ist. Auch von der unterhalb gelegenen Werkstatt besteht kein Zu-

gang fir Fledermause. Somit wird in diesem Bereich kein Quartierpotenzial fir Fledermause gesehenen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Abb. 16: Balkenstruktur im Dachboden Uber der Werkstatt. Abb. 17: In diesem hellen Dachraum bestehen so gut wie
keine fir Fledermause nutzbare Spaltensturkturen.

Im Garten befindet sich ein nicht mit dem Hauptgebaude verbundener Schuppen. Dieser wurde in gleicher,
wie flir das Hauptgebdude beschriebenen Weise, nach Hinweisen auf Fledermausen abgesucht. Potenzieller
Zugang von Auflen fir Fledermause ist auch in diesem Fall vorhanden. Einzelne Spaltenstrukturen als po-
tenzielle Quartiere sind vorhanden. Jedoch wurden keine Spuren oder Hinweise auf Fledermause gefunden.

Auch hier war Mausekot zu finden.

m— — L o 2 4

Abb. 18: Dachstuhl des Schuppengeb&udes (Blick in Abb. 19: Dachstuhl des Schuppengebaudes (Blick in
nordliche Richtung). stidliche Richtung).

¥,

3 N

Abb. 20: Balkenstruktur im Schuppen.

=, —

Abb. 21: Mausekot am Boden des Schuppens.
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Ausflugkontrolle:

Als Nachweis, ob Fledermause die Gebaude als Quartier nutzen, wurde am 22.07.2021 eine Ausflugkontrolle
durchgefihrt. Dazu wurde sowohl auf der dstlichen, als auch auf der westlichen Seite des Hauptgebaudes
jeweils ein Beobachter postiert. Zur akustischen Bestimmung eventuell ausfliegender Fledermause war je-
der der beiden Beobachter mit einem BatCorder ausgestattet. Es wurde auf aus dem Gebaude ausfliegende
Fledermause geachtet. Die Beobachtungsperiode von 20:15 Uhr bis 22:20 Uhr umfasste sowohl Zeiten vor
Sonnenuntergang (21:13 Uhr) als auch danach. Bei der Ausflugkontrolle wurden jedoch keine Fledermé&use
beim Verlassens des Gebdudes beobachtet. Lediglich drei Uberfliige von Zwergfledermausen konnten regis-

triert werden.

Stationédre Erfassung:

Um die Fledermausaktivitat Uber den Verlauf mehrerer Nachte zu erfassen, wurde ein BatCorder 3.1 einge-
setzt, welcher die Fledermausrufe digital aufzeichnet und somit eine Bestimmung auf Gattungs- und Artni-
veau zu ermoglicht. Diese Aufzeichnungen wurden anschlielend mit der Software bcAdmin 4.0 bearbeitet
und die Rufsequenzen der Fledermause mit dem Programm batldent Version 1.5 (beide Programme: ecoObs
GmbH, Niirnberg) bestimmt. Am BatCorder wurden dabei nach den Empfehlungen im Ger&tehandbuch fol-
gende Einstellungen vorgenommen: quality: 20, threshold -27dB, posttrigger: 400 ms, critical frequency: 16

kHZ, noise filter: off)

In der Nacht vom 04. auf den 05. Juli 2021 wurden 45 Rufsequenzen aufgezeichnet, welche vom Programm
Batldent als solche der Zwergfledermaus (70 bis 100 % Bestimmungswahrscheinlichkeit] bestimmt wurden.
In der Nacht vom 05. auf den 06. Juli wurden 86 Rufsequenzen aufgezeichnet. Von diesen Sequenzen wurden
59 der Zwergfledermaus zugeordnet, 27 weitere Rufsequenzen wurden als solche der Gattung Pipistrellus
bestimmt. Da letztere teilweise in ihrer Endfrequenz im Verhaltnis recht tief waren, kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass hierbei auch eine oder mehrere Rauhhautfledermause registriert wurden.

SchluBfolgerung Quartierpotenzial:

Auch wenn keine ausfliegenden Fledermause beobachtet und innerhalb der Gebdude keine Hinweise auf
Fledermause dokumentiert werden konnten, kann dennoch eine Quartiernutzung aufgrund der Vielzahl an
maglichen Spaltenquartieren (Dachstuhl Hauptgebaude und Schuppengebaude) nicht grundséatzlich ausge-
schlossen werden. Daher sind notwendig werdende Gebdudeabbrucharbeiten auBerhalb der Aktivitdtsphase
von Fledermausen, also nicht im Zeitraum vom 01. Marz bis 31. Oktober, durchzufiihren. Falls baubedingt
diese Zeiten nicht eingehalten werden kdnnen, sind die betreffenden Gebaude vor Beginn der Arbeiten er-

neut nach eventuell anwesenden Fledermausen zu untersuchen. Als Ausgleich fiir wegfallende Spaltenquar-
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tiere flir Fledermause sind vier kiinstliche Fledermausquartiere (Typ Flachkasten)] innerhalb des Plangebie-

tes oder dessen unmittelbarer Umgebung zu verhangen.

Leitstrukturen:

Die am Rand des Geltungsbereichs befindlichen Gehdlze werden mdglicherweise als Leitstrukturen von Fle-
dermausen genutzt. Allerdings bleibt der Grad der Bedeutung dieser Gberwiegend aus Ziergehdlzen beste-
henden Eingrinungen fir Fledermause offen. Da im Bebauungsplan erneut eine Eingriinung vorgesehen ist,

kann davon ausgegangen werden, dass diese Strukturen wieder ersetzt werden.

Jagdgebiet:

Die Rasenflache wurde von Zwergfledermausen zur Insektenjagd genutzt. Bei dieser Art handelt es sich um
eine der haufigsten Fledermausarten in Baden-Wiirttemberg, welche oft auch im Siedlungsbereich anzutref-
fen ist, wo sie ein Vielzahl an unterschiedlichen Gebieten als Jagdraume nutzt. Im Gegensatz zu anderen Ar-
ten suchen Zwergfledermause regelmafig auch kiinstliche Beleuchtungen zur Nahrungssuche auf, um dort
vom Licht angezogene Insekten zu erbeuten. Daher ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei der tber-
planten Flache um ein Jagdgebiet von bergeordneter Bedeutung handelt, da im naheren Umfeld eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Habitaten vorhanden ist, welche von den Zwergfledermausen zur Insektenjagd ge -

nutzt werden konnen. Dies umfasst Garten, StraBenbdume, aber auch Streuobst- und Magerwiesen.

Prognose zum Schadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Beschiddigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die okologi -
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusam -
menhang gewahrt wird.]

Unter Berlcksichtigung der Zeiten fiir Geholzrodungen und Gebdudeabbrucharbeiten aufierhalb des aktiven
Zeit der Fledermause, also nicht vom 1. Marz bis zum 31. Oktober, konnen vorhabensbedingte Totungen von
Fledermausen durch das Freiraumen des Baufeldes ausgeschlossen werden. Als Ausgleich fir den Verlust
von flr Fledermduse als Quartier nutzbaren Spaltenstrukturen sind sind vier kiinstliche Fledermausquartie-

re (Typ Flachkasten) innerhalb des Plangebietes oder dessen unmittelbarer Umgebung zu verhdngen.
Ein Verstol3 gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schadigungsverbot) ist ausgeschlossen.

Prognose zum Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Erhebliches Stéren von Tieren wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs— und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population fihrt.]
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Signifikante negative Auswirkungen fir die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten.

Der Verbotstatbestand des erheblichen Stérens von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uber-

winterungs- und Wanderungszeiten wird unter Beachtung der oben genannten Mafinahmen fiir Fledermaus-

arten nicht erfillt.

v Ein Versto3 gegen die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44
Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird ausgeschlossen.
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4.2 Vogel (Aves)
Im Rahmen der Erhebungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde die lokale Vogelgemeinschaft sys-
tematisch erfasst. Dies erfolgte durch drei Begehung wahrend der Morgenstunden, vier Begehungen am

Vormittag (Tab.1.1) sowie einer Begehung in den Abendstunden.

In der nachfolgenden Tabelle sind samtliche wahrend der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb
des Untersuchungsraumes aufgefihrt. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer
Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeichnung
und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von Supseck et aL (2005) versffentlichte Ab-

kiirzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft Gber den Brut-
statten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkiirzungen sind am Ende der Tabelle unter Erlauterungen der Abkiir-

zungen und Codierungen erklart.

Die innerhalb der Zeilen gelb hinterlegte Arten sind nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern werden als

‘seltene, gefahrdete, streng geschiitzte Arten, VSR-Arten und Kolonienbriter’ Art gesondert gefiihrt.

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen. Die Einstufung
erfolgt gemal den EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach Hacemener & Brair 1997), ob fiir die jeweilige Art in-
nerhalb des Geltungsbereiches ein mégliches Briiten (Bm) angenommen wird, ein Brutverdacht (Bv) vorliegt
oder ein Brutnachweis erbracht werden konnte (Bn). Fir Beobachtungen in direkter Umgebung um den Gel-
tungsbereich wird der Zusatz U verwendet. Liegt kein Brutvogelstatus vor, so wird die Art als Nahrungsgast

(NG) oder Durchziigler/Uberflieger (DZ) eingestuft.
In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschiitzten' Arten
(§) und 'streng geschiitzten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschliefiend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem maglichen Spektrum von ,-2" bis ,+2" angege-
ben. Die detaillierten Ausfiihrungen hierzu sind ebenfalls den Erlduterungen der Abkiirzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.
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Tab. 6: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Status® & RL

Nr. Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung Abk.* Gilde
(Abundanz) BW*

1 Amsel Turdus merula A w BmU * 8 +1
2 Bachstelze Motacilla alba Ba h/n Dz * 8§ -1
3 Blaumeise Parus caeruleus Bm h BmU * 8§ +1
4 Bluthanfling Carduelis cannabina Ha ! Bv (1) 2 8 -
5 Buchfink Fringilla coelebs B W BmU * 8§ -1
6 Eichelhaher Garrulus glandarius Ei W BmU * 8§ 0
7 Elster Pica pica E W BmU * 8 +1
8 Erlenzeisig Carduelis spinus Ez W Dz * 8 0
9 Feldlerche Alauda arvensis FL ! BvU 3 8§ -
10 Feldsperling Passer montanus Fe h Bn (2) \% 8 -1
" Goldammer Emberiza citrinella G b(zw] BmU \% 8 -1
12 Graureiher Ardea cinerea Grr zw Dz * 8§ 0
13 Grinfink Carduelis chloris Gf W BmU * ) 0
14 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g BmU * 8§ 0
15 Haussperling Passer domesticus H g Bn (1) \% 8 -1
16 Kohlmeise Parus major K h BmU * 8§ 0
17 Mauersegler Apus apus Ms g, h/n DZ \% § -1
18 Mausebussard Buteo buteo Mb ! Dz * 8§ |0
19 Mehlschwalbe Delichon urbicum M g, f,h/n BmU Vv 8§ -1
20 Monchsgrasmiicke Sylvia atricapilla Mg W BmU * 8 +1
21 Rabenkrahe Corvus corone Rk W BmU * § 0
22 Ringeltaube Columba palumbus Rt w BmuU * 8 -
23 Rotkehlchen Erithacus rubecula R b BmU * 8§ 0
24 Rotmilan Milvus milvus Rm ! Dz * 88 [+1
25 Singdrossel Turdus philomelos Sd W BmU * 8§ -1
26 Star Sturnus vulgaris S h BmU * 8§ 0
27 Stieglitz Carduelis carduelis Sti W BmU * 8§ -1
28 Tirkentaube Streptopelia decaocto Tt W BmU * 8§

Erlduterungen der Abkiirzungen und Codierungen

I: keine Gilden-Zuordnung, da eine Einzelbetrachtung erforderlich ist (dies gilt fur seltene, gefihrdete, streng geschiitzte

Gilde: Arten, VSR-Arten und Kolonienbriiter).

b : Bodenbriiter g :Geb&udebriter h/n:Halbhohlen-/ Nischenbriter h: Hohlenbriter  zw : Zweigbriter bzw. Gehdlzfreibriter

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung

4 Abkirzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: Supseck, P., H. ANDReTZKE, S. FiscHER, K. GepeoN, T. ScHikorg, K. ScHRGDER & C. SUDFELDT
(Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands. Radolfzell.

5 gemaB EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach Hagemeijer & Blair 1997)

6 Bauer, H.-G., M. BoscHert, M. |. FérscHLER, J. HoLzinger, M. Kramer & U. ManLErR (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der
Brutvogelarten Baden-Wirttembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. - Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Tab. 6: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Bn = Brutnachweis im Geltungsbereich

Bv = Brutverdacht im Geltungsbereich

DZ = Durchziigler, Uberflug

BvU = Brutverdacht in direkter Umgebung um den
Geltungsbereich

BmU = mdogliches Briiten in direkter Umgebung um den
Geltungsbereich

NG = Nahrungsgast

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Wiirttembergs
* = ungefahrdet

V = Arten der Vorwarnliste

2 = stark gefahrdet
3 = gefahrdet

§: Gesetzlicher Schutzstatus

§ = besonders geschiitzt

§8 = streng geschiitzt

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %

0 = Bestandsveranderung nicht erkennbar oder kleiner als
20 %

-2 = Bestandsabnahme grofer als 50 %

+2 = Bestandszunahme gréBer als 50 %

Abb. 22: Revierzentren von Arten der Roten—LTste u

Européische Brutvogelarten

Bundes- und/oder landesweit
' stark gefdhrdete Arten
RL RL
BW! D?
H& Bluthédnfling 2 3
Bundes- und/oder landesweit
O geféhrdete Arten
FL  Feldlerche 3 3
O Arten der bundes- und/oder
landesweiten Vorwarnliste
H Haussperling Vv \Y
Fe  Feldsperling Vv \

nd der Vorwarnstufe. 'Stand:2016; 2Stand:2020
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4.2.1 Diagnose des Status im Gebiet

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen 28 Arten zdhlen zu unterschiedlichen Brutvogelgemeinschaften.
Dort sind einerseits Vergesellschaftungen von solchen der Siedlungsbereiche, der Garten und Parks sowie
der siedlungsnahen und von Geholzen bestimmten Kulturlandschaft zu finden, andererseits solche der von
Gehdlzen bestimmten Bereiche und der Walder. Reine Offenlandarten der Wiesen und Felder fehlen bis auf
die Goldammer und die Feldlerche in der Umgebung weitgehend. Von den im ZAK aufgefiihrten Vogelarten
konnten lediglich die Feldlerche in der Umgebung, sowie die Mehlschwalbe und der Rotmilan im Uberflug

registriert werden.
Die Feldlerche, welche bundes- und landesweit als gefahrdet gefiihrt wird, wurde mit zwei Brutpaaren mit

Brutverdacht in der Umgebung des Geltungsbereichs festgestellt. Dabei befand sich eines der Revierzentren
auf dem westlich gelegenen Acker mit der Flurstiicksnummer 718. Ein weiteres Revierzentrum konnte zu-
dem nordwestlich des Plangebiets auf dem Flurstiick Nr. 710 ausgemacht werden. Die aus den Begehungen
gemittelten Zentren der Feldlerchen-Reviere liegen etwa 160 und 85 m vom Rand des Geltungsbereiches
entfernt. Die Feldlerchen werden voraussichtlich nicht vom Vorhaben betroffen sein. Das Feldlerchenrevier,
welches sich in ca. 160 m Entfernung vom Geltungsbereich befindet, wird aufgrund der Entfernung nicht
durch die geplante Baumafinahme beeintrachtigt oder verdrangt werden. Das zweite Feldlerchenrevier be-
findet sich in etwa 85 m Entfernung zum Geltungsbereich. Dies unterschreitet den Ublichen Abstand eines
Feldlerchenreviers (100 bis 160 m) von bebauter Wohnkulisse. Jedoch besteht zurzeit schon eine vertikale
Kulisse durch die mindestens 3,50 m hohe, entlang der westlich verlaufenden Flurstiickgrenze verlaufenden
Thuja-Hecke, von welcher die Feldlerche momentan nicht beeintrachtigt zu sein scheint. Zudem befindet
sich das Revier der Feldlerche um 5 Hohenmeter hoher als der tiefer gelegene Geltungsreich durch die dort
beschaffene Hanglage. Daher wird davon ausgegangen, dass die Feldlerche auch nach der Bebauung nicht

beeintrachtigt sein wird.

Die_Goldammer, welche ebenso auf der Vorwarnliste steht, konnte mehrmals in der weiteren Umgebung
zum Geltungsbereich verhort werden. Es konnte jedoch kein Revierzentrum festgelegt werden. Aufgrund der
Entfernung der verhorten Art wird davon ausgegangen, dass diese nicht negativ vom Bauprojekt beeinflusst
wird und es somit auch nicht zu einer Verdrangung kommt. Zudem besteht, wie oben bereits genannt, bereits

eine Vertikale Kulissenstruktur durch die Abgrenzung des Grundstiicks mittels einer Thuja-Hecke.
Es befinden sich vier nachgewiesene Nistplatze innerhalb des Geltungsbereichs. Dabei handelt es sich um
zwei Brutplatze des Feldsperlings sowie jeweils einen Brutplatz des Haussperlings und des Bluthanflings.

Der Feldsperling wird bundes-/ und landesweit auf der Vorwarnliste gefiihrt. Dieser konnte mit jeweils ei-
nem Brutpaar im Nistkasten am Gerateschuppen sowie an der Sidseite des Hauptgebaudes unter den Da-

chziegeln nistend registriert werden. Die beiden Brutplatze werden durch den Abbruch der Gebaude verloren
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gehen. Daher ist der Nistkasten auB3erhalb der Vogelbrutzeit, also nicht vom 1. Marz bis zum 30. September,
vor dem Abriss des Gebdudes zu entfernen, zu reinigen und instand zu setzen und in der unmittelbaren Um-
gebung wieder zu verhangen. Als Ausgleich fir den wegfallenden Nistplatz an der Siidseite des Hauptgebau-
des sind drei fir diese Vogelarten geeignete Nistkasten (ovales Doppelflugloch 30 x 50 mm]) innerhalb des

Plangebiets oder im naheren Umfeld an geeigneter Stelle anzubringen.

Der Haussperling wird landesweit auf der Vor- ‘
warnliste gefiihrt, jedoch gilt diese Art bundes- |
weit als ungefahrdet. Fir diese Art konnte ein i
Brutplatz an der Siidseite des Hauptgebaudes i

unter den Dachziegeln nachgewiesen werden.

Es ist davon auszugehen, dass fiir diesen Ge-

Abb. 23: Nistkasten am Gartengebaude ‘ .

baudebriiter in der unmittelbaren Umgebung
eine Vielzahl an moglichen Nistmadglichkeiten bestehen werden. Auch die neu errichteten Wohngebaude

werden dieser Art wieder als Lebensraum dienen.

Der Bluthanfling wurde mit Brutverdacht im Bereich der Zitterpappeln und Koniferen am nordostlichen Rand
des Geltungsbereich registriert. Aufgrund seines Schutzstatus (RL 2, Trend: kurzfristig sehr starke Brutbe-
standsabnahme um mehr als 50 %) und dem vorhabensbedingten Verlust des Nistplatzes durch Gehélzro-
dungen im Plangebiet, ist eine besondere Riicksichtnahme erforderlich. Als typischer Vertreter des landli-
chen Raumes bevorzugt der Bluthanfling offene mit Hecken, Strauchern oder jungen Koniferen bewachsene
Flachen und einer samentragenden Krautschicht, wobei er mittlerweile auch urbane Lebensraume, wie Gar-
tenstadte, Parkanlagen und Industriebrachen praferiert. Insbesondere in Randbereichen von Dorfern und
Stadten ist der Bluth&nfling anzutreffen. Da die Art als Neststandort dichte Blische und Hecken (vorzugswei-
se aus jungen Nadelgehdlzen) bevorzugt, ist als Ausgleich fiir einen méglichen Funktionsverlust einer Fort-
pflanzungs- und Ruhestatte des Bluthanflings eine geeignete Heckenpflanzung mit einem vorgelagerten
blitenreichen Saum aus krautigen Pflanzen vorzunehmen. Die Hecke sollte in Teilen auch Nadelgeholze ent-
halten, da diese von der Art bevorzugt zur Nestanlage genutzt werden. Alternativ ist die Erhaltung von Ab-

schnitten der bestehenden Thuja-Hecke am westlichen Rand des Plangebietes mdglich.
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Prognose zum Schadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Beschiddigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die okologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusam -
menhang gewahrt wird.]

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten vier Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Feldsperling, Haussper-
ling und Bluthanfling registriert werden. Eine Rodung von Gehdlzen darf ausschlieBlich auf3erhalb der Brut-
zeit durchgefihrt werden, um eine Verletzung oder Totung von Tieren oder ihren Entwicklungsformen zu
vermeiden. Also nicht im Zeitraum vom 01. Marz bis 31. Oktober. Ein im Gebiet vorhandener Nistkasten, wel-
cher vom Feldsperling zur Brut genutzt wird, ist auflerhalb der Vogelbrutzeit, also nicht vom 1. Marz bis zum
30. September und vor dem Abriss des Gebaudes zu entfernen, zu reinigen und instand zu setzen und in der

unmittelbaren Umgebung wieder zu verhangen.

Als Ausgleich fur den wegfallenden Nistplatz an der Siidseite des Hauptgebaudes sind drei fur diese Vogel-
arten geeignete Nistkasten (ovales Doppelflugloch 30 x 50 mm) innerhalb des Plangebiets oder im naheren

Umfeld an geeigneter Stelle anzubringen.

Ausgleich fir einen moglichen Funktionsverlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestatte eines Brutpaares des
Bluthanfling ist eine geeignete Heckenpflanzung mit vorgelagertem blitenreichem Saum aus krautigen
Pflanzen vorzunehmen. Die Hecke sollte in Teilen auch Nadelgehdlze enthalten, da diese von der Art bevor-
zugt zur Nestanlage genutzt werden. Alternativ ist die Erhaltung von Abschnitten der bestehenden Thuja-He-
cke am westlichen Rand des Plangebietes maoglich.

Prognose zum Stérungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Erhebliches Stéren von Tieren wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population fiihrt].

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Storwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet an-
grenzenden Bereichen vorkommen, sind unter Einhaltung des Rodungszeitraumes und der oben genannten

MafBnahmen nicht zu erwarten.

v Unter Einhaltung des Rodungszeitraumes und der oben genannten MaBnahmen kann ein Versto3 gegen
die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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4.3 Reptilien (Reptilia)
Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund
der Lage des Planungsraumes auflerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen fir ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.
Das ZAK nennt die Zauneidechse (Lacerta agilis) und die Schlingnatter (Coronella austriaca) als zu bertick-

sichtigende Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 7: Abschichtung der Reptilienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Habitat-

Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) ’

Eigen- Erhaltungszustand

schaft Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Schlingnatter Coronella austriaca L [ ]+ [+ e
X X Europédische Sumpfschildkrote Emys orbicularis
! ? Zauneidechse Lacerta agilis + - - -
X X Westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata + + + +
X X Mauereidechse Podarcis muralis + + + +
X X Askulapnatter Zamenis longissimus

Erldauterungen der Abkiirzungen und Codierungen
V. mit [ X] markiert: Plangebiet liegt auBBerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H  mit [ X] markiert: Habitat-Eigenschaften fir ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.
[!1 Vorkommen nicht auszuschlieBen; [ 2] Uberpriifung erforderlich

Lusw: Die Einstufung erfolgt Uber ein Ampel-Schema, wobei ,grin” B cinen glinstigen, ,gelb” [ - ] einen unglinstig-unzureichenden
und ,.rot” - einen ungiinstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lasst die Datenlage keine genaue Bewertung eines
Parameters zu, wird dieser als unbekannt (grau) [ 2] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenfihrung der vier
Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der Erhaltungszustand als unglinstig-schlecht einzustufen, sobald
einer der vier Parameter mit ,,rot” bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit gréBerer Farbsattigung)

7  gemaf: Lusw Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden
Wirttemberg - Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Wiirttemberg.
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4.3.1 Okologie von Schlingnatter und Zauneidechse

Die beiden genannten Reptilienarten sind ausgesprochen warmeliebend. Sie bendtigen ein Habitatmosaik

aus besonnten, schnell erwdrmbaren Strukturen wie Holz, Steine, Mauern oder Rohboden, um die fir ihre

Aktivitaten notwendige Kérpertemperatur zu erreichen. Des Weiteren sind sie auf Verstecke angewiesen, um

sich wahrend der heiflen Tageszeiten zuriickziehen zu kdnnen und sich vor Feinden zu schitzen. Bereiche

mit grabbarem Substrat fir die Eiablage sowie ein ausreichendes Nahrungsangebot an Insekten und Reptili-

en (letzteres bezieht sich auf die Schlingnatter, siehe auch voranstehende Tabelle zur Okologie der Art).

Lebensraum

Verhalten

Fortpflanzung

Winterruhe

Verbreitung in

Baden-

Wiirttemberg

Warmebegtinstigte Regionen mit Obstbau- oder
Weinbauklima;

niedrig bewachsene Boschungen, Bahndamme und
Hange, Trockenmauern, Steinriegel, Felsen und
Waldsaume;

Auch in extensiven Griinlandflachen, Halden und
Abbaustatten;

Bendtigt ein Mosaik aus exponierten Lagen und
schattigen Verstecken.

Erscheint aus dem Winterquartier ab Mitte Marz bis
Anfang April;

Tagaktiv, Jagd auf Reptilien ist arttypisch;
Thermoregulation mit Exposition in den Morgenstunden;
AuBerst verborgene Lebensweise.

Geschlechtsreife frithestens im 3. Jahr;

Paarungszeit von Ende April bis Anfang Juni;

Ovovivipare Art nach 4 - 5 Monaten Tragzeit mit 3 - 8 (-19)
voll entwickelten Jungtieren ab Ende August.

Ab Mitte Oktober bis Anfang November, teilweise gesellig;
Quartiere sind Nagerbauten, Felsspalten, Hchlen und
frostfreie Erdspalten.

In allen Landesteilen verbreitet und eher selten.

. FPH Barictd 2018
THISE {abs 2006)

Zur Okologie der Schlingnatter (Coronella austriaca).

[

Stand Apl 2018

FFH Berichl 20062012
THISC fal 1980

LOLOWE APS s w:w
Abb. 24: Verbreitung der
Schlingnatter (Coronella
austriaca) in Baden-Wirttemberg
und die Lage des
Untersuchungsgebietes (roter
Pfeil).
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Zur Okologie der Zauneidechse (Lacerta agilis).

. Urspriingliche Steppenart der halboffenen Landschaften; Zauneldachse - Lacerta agills
. trocken-warme und siidexponierte Lagen, meist in

FFH-Bericht 2018 PR Stand: April 2018

6kotonen Saumstrukturen oder in Brachen oder e iy _
EFH-Bericht 200812012 63
Ruderalen; TK25Q (ab 1990)
Lebensraum . Auch in extensiven Griinlandflichen, Bahndiammen,

Abbaustatten;

. benotigt Mosaik aus grabbarem Substrat,
Offenbodenflachen, Verstecken (Holzpolder, Steinriegel,
Trockenmauern).

. Ende der Winterruhe ab Anfang April;

. tagaktiv;

. Exposition in den Morgenstunden;

. grundsatzlich eher verborgener Lauerjager.

Verhalten

77

79

. Eiablage ab Mitte Mai bis Ende Juni, mehrere Gelege P
moglich; 81
Fortpflanzung . Eiablage in gegrabener und iberdeckter Mulde; :i
. Jungtiere erscheinen ab Ende Juli und August. 84
11|12 (13 (1415|1617 (18|19 20|21 |22 13“7.:1 25126 |27 |28
. Ab Mitte September, Jungtiere zum Teil erst im Oktober; Crundiage: 6L6L BW, RPS o W
Winterruhe . Quartiere sind Nagerbauten, selbst gegrabene Héhlen, Abb. 25: Verbreitung der
grofe Wurzelstubben und Erdspalten Zauneidechse (Lacerta agilis) in
Verbreitung in . In allen Landesteilen von den Niederungen bis in die Baden-Wirttemberg un'd die Lage
Mittelgebirge (ca. 850 m . NHN). des Untersuchungsgebietes (roter
Bad.-Wiirtt. Pfeil).
4.3.2 Diagnose zum Status im Gebiet

Das Plangebiet verfiigte in den Bereichen der Bebauung, insbesondere auf der der Steigstrafle zugewandten
Ostseite des Wohn-und Werkstattgebaudes uiber eine Anzahl offener und damit besonnter Platze, jedoch feh -
len strukturreiche, naturbelassene Gelandeabschnitte, die den Tieren Versteckmaglichkeiten bieten kdnnten
(Abb. 26 und 27). Ebenso fehlen auf dem gesamten Gelande und
dessen unmittelbarer Umgebung Bereiche mit Lockersubstra-
ten, die Zauneidechsen als Gegelgeplatze dienen konnten. Der
regelmafige Schnitt und die Pflege der Garten- und Griinflachen
hat zu einer Etablierung zahlreicher Rosetten- und niederwiich-

siger Bluhpflanzen gefiihrt, die allerdings nur kurzzeitig eine

Nahrungsgrundlage fir Insekten aller Art darstellen, welche

Abb. 26: Strukturarme, offene Griinflache mit
verdichtetem Boden

wiederum als Beutetiere fiir die Eidechsen unverzichtbare Er-
nahrungsbasis sind (Abb.26). Zuletzt und nachfolgend kénnen sich stabile Schlingnatter-Bestande wiederum

nur dort halten, wo ausreichend Echsen als Beute vorhanden sind.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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kurzzeitig abgelagert

Bei der Begehung wurden fiir ein Vorkommen von Zauneidechsen in Erwagung zu ziehende Bereiche voraus-
schauend und mit vorsichtigem Abschreiten nach Zauneidechsen oder Schlingnattern abgesucht. Allerdings
gelangen wahrend der Begehungen keine Beobachtung einer Zauneidechse oder einer Schlingnatter.
Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatanspriiche mit den Gegebenheiten vor Ort wird ein Vor-
kommen der indizierten Arten im Plangebiet ausgeschlossen. Somit wird auch ein Versto3 gegen die Ver-
botstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5
BNatSchG ausgeschlossen.
v Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatanspriiche mit den Gegebenheiten vor Ort wird ein
Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen. Somit wird auch ein Verstof3 gegen die Verbotstatbe-
stande nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

ausgeschlossen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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4.4  Wirbellose (Evertebrata)
4.41 Kafer (Coleoptera)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund
der Lage des Planungsraumes auflerhalb des Verbreitungsgebietes der Art und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen fur ein Habitat der Art im Planungsraum als ausgeschlossen bewertet.

Das ZAK nennt den Hirschkafer (Lucanus cervus) als zu berlicksichtigende Art des Anhangs Il der FFH-

Richtlinie.

Zur Okologie des Hirschkafers [Lucanus cervus) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Gebiet.

. Besiedlungen der Warme begtinstigten Lagen im Umfeld Wirsohkbter:» Licanos curviy
der groflen FluBtaler;

. Altbestande in Laubwaldern, vorzugsweise mit hohem
Eichenanteil;

. besonnte Waldrander, Parks, Obstwiesen und Altbestande
in (Villen-)Garten mit absterbenden Baumen.

FFH.Beriet 2018

x Suna Ap 7018
TICTSC {1 2000

FFH-Berietn 2005012

Lebensraum

o Ende April bis Mitte August;

Flugzeit . Die Lebensdauer der Kafer betragt nur wenige Wochen.

. Imagines erscheinen ab Mai an Rendezvous-Platzen, das
sind Saftlecken an alten Eichen;

o Eiablage in morschen Wurzelstdcken, vorwiegend

Fortpflanzung Laubholzer und insbesondere Eichen in mindestens 40
cm Tiefe;

. Larvalentwicklung 5 - 7 Jahre;

. Nahrung ist morsches, verpilztes Holz.

. Landesweit in allen warmebeginstigten Tallagen

regelmafig verbreitet.

Verbreitung in Pl R w:w

. Schwerpunkte sind die Oberrheinebene die Neckar- age & GL W, R
Baden- Tauber-Gauplatten, das Keuper-Lias-Land und die Abb. 28: Verbreitung des
Schwarzwaldvorberge. Hirschkafers (Lucanus cervus) in

Wiirttemberg

Baden-Wiirttemberg und die Lage
des Untersuchungsgebietes.

Fir den Hirschkafer nutzbare Baume mit Totholzanteilen bzw. Wurzelstubben als Larvalhabitat fehlen inner-

halb des Plangebietes vollstandig.

Der Hirschkafer kommt in warmebegiinstigten Waldern mit einem hohen Anteil an Alt- und Totholz vor.
Obstwiesen mit absterbenden Baumen werden alternativ ebenfalls genutzt. Die Baume im Plangebiet weisen
keine grof3eren Totholzanteile auf. Fiir die Weibchen des Hirschkafers ist ein trages Ausbreitungsverhalten
ausgehend von bestehenden Populationen bekannt. Bisherige Studien ermittelten maximale Flugdistanzen
der Weibchen von wenig mehr als 700 m®. Somit gestaltet sich das ErschlieBen neuer geeigneter Lebensrau-

me als schwierig, sofern keine geeigneten Trittsteinbiotope vorhanden sind.

8  Rink, M. & Sinsch, U. (2007): Radio-telemetric monitoring of dispersing stag beetles: implications for conservation. Journal of
Zoology 272, S. 235-243
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Da ein Vorkommen der Art im Raum Niedereschach entsprechender der Verbreitungskarte der Lusw nicht
bekannt ist und sich bekannte Populationen fernab des Vorhabensgebietes befinden, wird ein Vorkommen
des Hirschkafers im Plangebiet ausgeschlossen.

v Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatanspriiche mit den Gegebenheiten vor Ort sowie den
Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen und damit kann ein
Verstof3 gegen die Verbotstatbestdande nach § 44 Abs. 1 Nr. 3und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1
Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Fassung vom Seite 34



Bebauungsplan A

. Steigstrafie” G FRO RER
in Niedereschach INGENIEURE

5.  Ergebnis der artenschutzrechtlichen Priifung

Tab. 8: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Priifung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaf der Betroffenheit (Art, Ursache)
Farne und Bliitenpflanzen nicht betroffen keines
Vogel betroffen * Verlust einer Brutstatte des Haus- und des

Feldsperlings ,Wegfall eines potenziellen Teil-
Nahrungshabitats und Teil-Lebensraumes fir
Vogelarten durch Gehdlzrodungen,

Flachenversiegelung und Gebaude-Abbriiche.

Saugetiere (ohne Fledermé&use) nicht betroffen keines

Fledermause ggf. betroffen » Verlust von potenziellen Spaltenquartieren, Wegfall
eines potenziellen Teil-Jagdhabitats und
Beeintrachtigung einer potenziellen Leitstruktur fir
Fledermausarten durch Gehélzrodungen,
Flachenversiegelung und Gebaude-Abbriiche.

Reptilien nicht betroffen keines
Amphibien nicht betroffen keines
Wirbellose Kafer nicht betroffen keines
Schmetterlinge nicht betroffen keines
Libellen nicht betroffen keines
Weichtiere nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-
meidungs- und Minimierungsmafinahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstof3 gegen § 44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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5.1

Vermeidungs- und MinimierungsmafBnahmen:
Zum Schutz von Végeln und Fledermausen sind notwendige Geholzrodungen ausschlieBlich auf3erhalb
der Vogelbrutzeit und der Aktivitatsphase von Fledermausen, also nicht im Zeitraum vom 01. Marz bis 31.

Oktober, zulassig.

Notwendig werdende Gebaudeabbrucharbeiten sind sind auflerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitats-
phase von Fledermausen, also nicht im Zeitraum vom 01. Marz bis 31. Oktober, durchzufihren. Falls bau-
bedingt diese Zeiten nicht eingehalten werden kénnen, sind die betreffenden Gebaude vor Beginn der Ar-

beiten erneut nach Vogelbruten und eventuell anwesenden Fledermausen zu untersuchen.

Fir den Feldsperling sind drei fir diese Vogelarten geeignete Nistkésten (ovales Doppelflugloch 30 x

50 mm) innerhalb des Plangebiets oder im ndheren Umfeld an geeigneter Stelle anzubringen.

Als Ausgleich fiir den Verlust von potenziellen Spaltenquartieren fiir Fledermause sind vier kiinstliche
Fledermausquartiere (Typ Flachkasten) innerhalb des Plangebietes oder dessen unmittelbarer Umge-

bung zu verhangen.

Bereits im Gebiet vorhandene Vogelnistkasten sind auflerhalb der Vogelbrutzeit, als nicht im Zeitraum
vom 01. Marz bis zum 30. September, abzuhdngen und an einer geeigneten Stelle auBerhalb des Ein-

griffsbereichs wieder aufzuhangen.

Als Ausgleich fir einen moglichen Funktionsverlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestatte des Bluthanf-
lings ist eine geeignete Heckenpflanzung mit vorgelagerten blitenreichen Saum aus krautigen Pflanzen
vorzunehmen. Die Hecke sollte in Teilen auch Nadelgehdlze enthalten, da diese von der Art bevorzugt zur
Nestanlage genutzt werden. - Alternativ ist die Erhaltung von Abschnitten der bestehenden Thujahecke

am westlichen Rand des Plangebietes maglich.

AuBerdem werden Regelungen zur Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungsanlagen empfohlen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
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Il Anhang

Zielartenkonzept des Landes Baden-Wiirttemberg fiir die Gemeinde Niedereschach

Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europaische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

ZAK-  Krite- Rote Liste
ZIA

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung
Status rien D BW

Zielarten Saugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus

Landesarten Gruppe B ZAK . ZIA D BW FFH-RL
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB 2a,3 - 3 2 I, IV 88
Biber Castor fiber LB 2,4 X 3 2 I, IV 88
Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - \ 2 \% 88
Fransenfledermaus Myotis nattereri LB 2 - 3 2 \% 88
Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 \% 88
GroBe Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 1% 8§
Naturraumarten ZAK Krit. ‘ ZIA D BW FFH-RL BG
GrofBles Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 I, IV 88
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 \% 88
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 \% 88

Zielarten Végel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. |ZIA. D BW FFH-RL BG
Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 X 3 1 - §
Grauammer Emberiza calandra LA 2 - 3 2 - 8§
Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - 88
Rebhuhn Perdix perdix LA 2 X 2 2 - )
Wachtelkonig Crex crex LA 2 X 2 1 | 88
Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ‘ ZIA D BW FFH-RL BG
Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 X 2 2 - 8§
Wiesenpieper Anthus pratensis LB 2 - \ - - 8§
Naturraumarten ZAK Krit. |ZIA. D BW FFH-RL BG
Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 - 88
Baumpieper Anthus trivialis N 6 - v 3 - §
Dohle Coloeus monedula N 6 - - 3 - §
Feldlerche Alauda arvensis N 6 - 3 3 - 8§
Grauspecht Picus canus N 56 - 2 \% 88
Kuckuck Cuculus canorus N 6 - \ 3 - §
Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - \ 3 - §
Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - v 3 - §

Anhang
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Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europdische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - | 88

Weifstorch Ciconia ciconia N 7 X 3 \% | 88

Zielarten Amphibien und Reptilien

Naturraumarten ZAK Krit. ‘ZIA D BW FFH-RL
Schlingnatter Coronella austriaca
Zauneidechse Lacerta agilis

Zielarten Sonstiger Artengruppen

Weitere europarechtlich geschiitzte Arten ZAK Krit. ‘ ZIAA D BW

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - \ 3 \% 88
GrofBer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i \% 88
Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - \ G v 8§
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 \% 88
Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i v 8§
Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 v 8§
Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G i 1% 8§
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 v 8§

Erlduterungen der Abkiirzungen und Codierungen
ZAK | [landesweite Bedeutung der Zielarten - aktualisierte Einstufung, Stand 2005, fiir Flederm&use und Végel Stand
2009):

Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen
besiedelten ZAK-Bezugsraume sowie Landesarten, fiir die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht moglich ist und fiir die kein
Bedarf fur spezielle Sofortmafnahmen ableitbar ist.

Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzprioritat.

Kriterien (Auswahlkriterien fiir die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Wiirttemberg, s.a. Materialien:

Einstufungskriterien):

Zur Einstufung als Landesart: 1 (sehr selten); 2 (hochgradig gefahrdet); 3 (sehr hohe Schutzverantwortung); 4
(landschaftspragende Habitatbildner).

Zur Einstufung als Naturraumart: 2a (2, aber noch in zahlreichen Naturraumen oder in gréBeren Bestanden); 5 (hohe
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefahrdet); 6 (gefahrdet); 7 (naturraumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, fiir die in der Regel eine deutliche Ausdehnung ihrer
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erlauterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefdhrdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Végel Stand 4/2009).
Rote Liste BW: Gefdhrdungskategorie in Baden-Wirttemberg (Stand 12/2005, Végel Stand 4/2009).

FFH  Besonders geschiitzte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europaischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand
5/2004): Il (Anhang Il}, IV (Anhang IV), * (Prioritdre Art).

EG Vogelarten nach Anhang | der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung,
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); fir die Aktualitat der
Angaben wird keine Gewahrleistung iibernommen, zu den aktuellen Einstufungen siehe Wisia Datenbank des BfN:
www.wisia.de.

Gefahrdungskategorien (Die Einzeldefinitionen der Einstufungskriterien sind zwischen den Artengruppen sowie

innerhalb der Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich

Anhang
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Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europdische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

und sind den jeweiligen Originalquellen zu entnehmen]:

1 vom Aussterben bedroht
stark gefahrdet
gefahrdet

Art der Vorwarnliste

o < w N

Gefahrdung anzunehmen

nicht gefahrdet

gefahrdete wandernde Art (S&ugetiere)

Anhang



Bebauungsplan A

. Steigstrafie” G FRO RER

in Niedereschach INGENIEURE

Literaturverzeichnis

Allgemein

(1]
(2]

(3]
(4]
(5]
(6]

(7]
(8]

(91
[10]

[11]
[12]

[13]

[14]
[15]
[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

(21]

(22]

(23]
[24]

AverecHT, R., Geister, J. & Mierwalp, U. (2013): Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung. Landesbetrieb StraBen-
bau und Verkehr Schleswig-Holstein.

BFN (2010): Bewertung des Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang Il und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Deutsch -
land. Uberarbeitete Bewertungsbdgen der Bund-Lander-Arbeitkreise als Grundlage fiir ein bundesweites FFH-Monitoring. Bun-
desamt fiir Naturschutz.

Bunpesamt FUR Naturscrutz (BFN) (Hrsg.) (2009): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands -Band 1: Wirbeltiere,
in Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 70(1), Bonn Bad Godesberg.

DoerpiNGHAUS, A. ET AL. (2005): Methoden zur Erfassung von Arten der Anh&nge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Natur-
schutz und Biologische Vielfalt 20, 449 S.

Drews, A., J. Geister & U. Mierwalo (2009): Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung. Landesbetrieb Strafenbau
und Verkehr Schleswig-Holstein.

FarTMANN, T., GunNemann, H. & Saim, P. (2001): Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhangs Il (und ausgew&hlter Arten der
Anhange IV und V) der FFH-Richtlinie. In T. FartMann €T AL.: Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten. Empfehlungen zur Erfas-
sung der Arten des Anhangs Il und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie. Angewandte Land-
schaftsokologie 42, 42-45.

GrutTke, H. €1 aL. (2004): Memorandum: Verantwortlichkeit Deutschlands fiir die weltweite Erhaltung von Arten. Naturschutz und
Biologische Vielfalt 8, 273-280.

HaneL, K. (2007): Methodische Grundlagen zur Bewahrung und Wiederherstellung grofraumig funktionsfahiger 6kologischer Be-
ziehungen in der raumlichen Umweltplanung. Lebensraumnetzwerke fir Deutschland. Universitat Kassel.

KieL, E.-F. (2005): Artenschutz in Fachplanungen. LOBF-Mitteilungen, 2005(1), 12-17.

KiemsTeor, H., Monnecke, M. & 01T, S. (1996): Methodik der Eingriffsregelung. Vorschldge zur bundeseinheitlichen Anwendung von § 8
BNatSchG. Naturschutz und Landschaftsplanung, 28(9), 261-271.

NLWKN (2012): Niederséchsische Strategie zum Arten-und Biotopschutz - Vollzugshinweise fiir Arten und Lebensraumtypen.
Stand November 2011. Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft Kiisten- und Naturschutz.

0BB StMI (2011]): Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung in der
Straflenplanung (saP) (Stand: 03/2011). Oberste Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern.

PAN & ILOK (PLanuNGsBUR0 FUR ANGEWANDTEN NaTURscHUTZ GMBH MuncHeN & INsTITUT FUR LaNDsCHAFTSSKoLOGIE MiNsTER, 2010): Bewertung des
Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang Il und IV der Flora-Fauna-Habitat- Richtlinie in Deutschland; Uberarbeitete Bewer-
tungsbogen der Bund-Lander-Arbeitskreise als Grundlage fiir ein bundesweites FFH-Monitoring, Stand August 2010. Unveroff.
Gutachten im Auftrag des BfN, FKZ 805 82 013.

Pererse, B. e7 AL. (2004): Das Europdische Schutzgebietssystem Natura 2000. Okologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtli-
nie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. Schriftenreihe fiir Landschaftspflege und Naturschutz Heft 69 / Band 2, 693 S.

PLacHTER, H. ET AL., 2002. Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. Schriftenreihe fir Landschaftspflege
und Naturschutz Heft 70, 566 S.

Reck, H. et aL. (2004): Lebensraumkorridore fir Mensch und Natur. Abschlussbericht zur Erstellung eines bundesweiten koharen -
ten Grobkonzeptes (Initialskizze). Bundesamt fiir Naturschutz Deutscher Jagdverband. Kiel, Kassel, Leipzig, Bonn.

Runce, H., Simon, M. & Wippig, T. (2009): Rahmenbedingungen fiir die Wirksamkeit von Mafinahmen des Artenschutzes bei Infrastruk-
turvorhaben, FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplans des Bundesministeriums f. Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit im Auftrag des Bundesamtes f. Naturschutz. Hannover, Marburg.

SachteLesen, J. & Benrens, M. (2010): Konzept zum Monitoring des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen und Arten der FFH-
Richtlinie in Deutschland. Bundesamt fiir Naturschutz. BfN-Skripte 278, 180 S.

SCHNITTER, P. €T aL. (2006): Empfehlungen fir die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis fiir das Monitoring nach Artikel 11
und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. Landesamt fiir Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Berichte des Landesamtes fir Umwelt -
schutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft (2).

TRAUTNER, J., K. KockeLke, H. LamerecHT & J. Mayer (2006): Geschiitzte Arten In Planungs- Und Zulassungsverfahren, Books On Demand
GmbH, Norderstedt, Deutschland.

Séugetiere (Mammalia)

Braun M. & F. Dietercen (Hrsg.) (2003): Die S&ugetiere Baden-Wiirttembergs, Band |, Allgemeiner Teil Flederméuse ( Chiroptera). Eu-
gen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.

Braun, M., DieterLen, F., Hausster, U., KretzscHmar, F., MULLER, E., NaceL, A., Pecer, M., Schiuno, W. & H. Turni (2003): Rote Liste der ge-
fahrdeten Saugetiere in Baden-Wirttemberg. - in: Braun, M. & F. Dieterien [Hrsg.] (2003): Die Sdugetiere Baden-Wiurttembergs, Bd.
1,263-272. - Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.

BricHT, P. W. & Morris, P. (1989): A practical guide to dormouse conservation. - London (Mammal Society) - Occ. Publ.11, 31 S.
BrioHT, P. W. & Morris, P. (1992a): Dormice. - London (The Mammal Society), 22 S.

Literaturverzeichnis



Bebauungsplan A

. Steigstrafie” G FRO RER

in Niedereschach INGENIEURE

[25] BrinkMann, R. T AL. (2012): Planung und Gestaltung von Querungshilfen fiir Flederm&use - Eine Arbeitshilfe fur StraBenbauvorha-
ben im Freistaat Sachsen. Sachsisches Staatsministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

[26] Dierz, C., O. von Hewversen & D. Nt (2007): Handbuch der Fledermause Europas und Nordwestafrikas, Stuttgart: Franckh-Kosmos
Verlag.

[27] Dierz, C., & A. Kierer (2014): Die Flederm&use Europas. Kennen, Bestimmen, Schiitzen. Kosmos Verlag, Stuttgart. 400 S.

(28] Dierz, M. & M. Simon (2005): Fledermause (Chiroptera) - Allgemeine Hinweise zur Erfassung der Fledermause. In A. DoerpiNGHAUS ET
AL.: Methoden zur Erfassung von Arten der Anhange IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische
Vielfalt 20, 318-372.

[29] Grimmsercer, E. (2014): Die Saugetiere Deutschlands. Beobachten und Bestimmen. Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co., Wiebels -
heim. 561 S.

[30] Hammer, M., Zann, A. & Marckmann, U. (2009): Kriterien fiir die Wertung von Artnachweisen basierend auf Lautaufnahmen. Version 1 -
Oktober 2009. Koordinationsstellen fiir Fledermausschutz in Bayern.

[31] JenricH, J., LoHr, P.-W. & MuLLer, F. (2010a): Bildbestimmungsschlissel fir Kleinsdugerschadel aus Gewdllen. Beitrdge zur Natur-
kunde in Osthessen, 47 (Supplement 2].

[32] JenricH, J., Lonr, P.-W. & MuLLer, F. (2010b): Kleinsduger: Korper- und Schadelmerkmale, Okologie. Beitrdge zur Naturkunde in Ost-
hessen, 47 (Supplement 1).

[33] MitcHeLL-Jones, A. J., Amori, G., Bocbanowicz, W., KrysTurek, B., Reunbers, P. J. H., SPiTzenBerseR, F., Stusse, M., THissen, J. B. M., VoHraLIK, V.
& Zima, J. [1999): The Atlas of European Mammals. - London (Academic Press), 496 S.

[34] Sierke, A. (1998): Nachweise der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) auf Riigen. - Saugetierkdl. Inf. 4 (22): 377-378.

[35] Skiea, R. (2009): Europédische Flederm&use. Kennzeichen, Echoortung und Detektoranwendung. 2., aktualisierte und erweiterte
Auflage von 2009. Die neue Brehm-Biicherei Band 648. VerlagsKG Wolf. Nachdruck 2014.

[36] StorcH, G. (1978): Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - Haselmaus. - In: Niethammer, J. & Krapp, F. (Hrsg.): Handbuch der
Sdugetiere Europas Band 1/ | Nagetiere |. - Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft]: 259-280.

[37] Weger, K. (2010): Fledermaus-Management in FFH-Gebieten. LWF und LfU testen Netzfang-Methode fiir die Erfassung der Bech-
steinfledermaus. LWF aktuell, 76 (2010), 20-22.

Végel (Aves]

[38] BarthEL, P.H. & Hewsis, A.J. (2005): Artenliste der Végel Deutschlands. Limicola, 19 (2005), 89-111.

[39] Bauer, H.-G., E. Bezzer & W. Fieoter (2005): Das Kompendium der Végel Mitteleuropas. - 2. Aufl., Aula, Wiebelsheim, 3 Bande.

[40] Bauer, H.-G., M. BoscHert, M. |. ForscHLER, J. HoLziNnGER, M. KraMer & u. ManLer (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der
Brutvogelarten Baden-Wirttembergs. 6. Fassung. Stand 31.12.2013. - Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.

[41] Bussy, C.J., Bursess, N.D. & D.A. HiLL (1995): Methoden der Feldornithologie —-Bestandserfassung in der Praxis. Neumann Verlag, Ra-
debeul. 270 S.

[42] BertHoio, P. (1976): Methoden der Bestandserfassung in der Ornithologie: Ubersicht und kritische Betrachtung. J. Ornithol., 117, 69
S.

[43] Boschert, M. (1999): Erfassung von Brutvogelbestinden auflerhalb der Brutzeit. In VUBD - Vereinigung umweltwissenschaftlicher
Berufsverbande Deutschlands e. V.. Handbuch landschaftsdkologischer Leistungen. Empfehlungen zur aufwandsbezogenen Hono-
rarermittlung. Band 1. Niirnberg: Veroffentlichungen der VUBD, 112-129.

[44] DornsuscH,M. ET aL. (1968): Zur Methode der Ermittlung von Brutvogel-Siedlungsdichten auf Kontrollflichen. Mitt. IG Avifauna DDR,
1,7-16.

[45] ERrz, W. e AL. (1968): Empfehlungen fir Untersuchungen der Siedlungsdichte von Sommervogelbestanden. Vogelwelt, 69-78.

[46] Furapg, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel-und Norddeutschlands. Grundlagen fiir den Gebrauch vogelkundlicher Daten
in der Landschaftsplanung. Eching.

[47] Gebpeon, K., C. GrRoneBerG, A. Mitschke, C. SuoreLot, W. EikHorsT, S. FiscHer, M. FLabe, S. Frick, |. GElErRsBERGER, B. Koop, M. KraMer, T. KRUGER,
N. Roth, T. Rystawy, S. Stueing, S.R. Supmann, R. Sterrens, F. Vikier uno K. Wit (2014): Atlas deutscher Brutvogelarten. Atlas of German
Breeding Birds. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Minster.

[48] Gniewka, R. (1990]): Anleitung zur Brutvogelkartierung. Apus, 7, 145-239.

[49] HoLzinger, J.& M. Boscrerr (2001): Die Vogel Baden - Wiirttembergs, Nicht-Singvégel 2. Avifauna Baden - Wiirttembergs Bd. 2.2, UL-
mer, Stuttgart: 880 S.

[50] Hoizineer, J.& U. ManLer (2001): Die Végel Baden - Wiirttembergs, Nicht-Singvogel 3. Avifauna Baden - Wirttembergs Bd. 2, Ulmer,
Stuttgart: 547 S.

[51] HoLzinger, J., H.-G. Bauer, M. BoscHert & U. Manier (2005): Artenliste der Vogel Baden-Wirttembergs. Ornith. Jh. Bad.-Wirtt. 22: 172
S.

[62] Hoizinger, J., H.-G. Bauer, P. BertHoLp, M. Boscrert & U. ManLer (2005): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten
Baden-Wiirttembergs. 5. Fassung. Stand 31.12.2004. Rastatt. 174 S.

[53] HVNL-Arbeitsgruppe Artenschutz, Kreuziser, J. & BernsHausen, F. (2012): Fortpflanzungs- und Ruhestéatten bei artenschutzrechtli-
chen Betrachtungen in Theorie und Praxis. Grundlagen, Hinweise, Lésungsansatze - Teil 1: Vogel. Naturschutz und Landschafts -
planung, 44(8), 229-237.

[54] LUBW LanpesansTaLT FUR UMweLT, Messuncen unp NaturscHutz Bapen-Wurrtemsers (Hrsg.) (2015): Hinweise zur Bewertung und Vermeidung

von Beeintrachtigungen von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung fiir Windenergieanlagen. Karlsruhe. 95 S.

Literaturverzeichnis



Bebauungsplan A

. Steigstrafie” G FRO RER

in Niedereschach INGENIEURE

[55] MLR (Hrsg.) (2014): Im Portrait - die Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie. Ministerium fir Landlichen Raum und Verbraucherschutz
Baden-Wirttemberg (MLR) in Zusammenarbeit mit der LUBW Landesanstalt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Wiirttemberg. Bearbeitung: GOG Gruppe fiir kologische Gutachten; GunTHER MaTTHAUS, MicHaeL FroscH & DRr. Kiaus ZinTz. Karlsruhe.
144 S.

[56] ScHerner, E. R. (1977): Moglichkeiten und Grenzen ornithologischer Beitrage zur Landeskunde und Umweltforschung am Beispiel
des Solling. Universitat Géttingen.

[57] ScHerner, E. R. (1989]): Welche Signifikanz haben Ergebnisse langfristiger Brutvogel-Bestandsaufnahmen? Limicola, 3, 137-143.

[58] Sikora, L.G. (2009): Horstbaum- und Greifvogelerfassung in den Kern- und Pflegezonen des Biospharengebiets Schwabische Alb.
Endbericht. NABU Landesverband Baden-Wirttemberg e. V.

[59] Supseck, P. 7 aL (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvégel Deutschlands. Radolfzell.

[60] WanL, J. €T aL. (2011): Vogel in Deutschland - 2011, Miinster: DDA, BfN, LAG VSW.

Reptilien (Reptilia)

[61] BossacH, G. & K. WeppeLine (2005): Zauneidechse Lacerta agilis (LINNAEUS, 1758). In A. DoerpincHaus ET AL. Methoden zur Erfassung
von Arten der Anhange IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt 20, 285-298.

[62] DeuscHie, J. J. Reiss & R. ScHurr (1994b): Reptilien. In: Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Esslingen (Hrsg.): Natur im
Landkreis Esslingen. Bd. 2: 54 S.

[63] Guanor, D. (2011): Grundkurs Amphibien- und Reptilienbestimmung. Wiebelsheim. Quelle & Meyer-Verlag.

[64] Gunrher, R. (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena, Stuttgart, Libeck, Ulm. Gustav Fischer Verlag.

[65] Hacwter, M. (2005b): Wiirfelnatter (Natrix tessellata) ([LAURENTI, 1768). In A. DoerpiNgHAUS ET AL. Methoden zur Erfassung von Arten
der Anhange IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt 20, 295-299.

[66] Hente, K. & Veirn, M. (1997): Naturschutzrelevante Methoden der Feldherpetologie. Rheinbach. Mertensiella 7.

[67] Kornporrer, F. (1992): Hinweise zur Erfassung von Reptilien. In J. Trautner. Arten- und Biotopschutz in der Planung: Methodische
Standards zur Erfassung von Tierartengruppen [BVdL-Tagung Bad Wurzach, 9.-10.11.1991]. Okologie in Forschung und Anwen-
dung 5, 111-118.

[68] Mever, F., THoraLF, S. & ELiwancer, G. (2004): Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) der FFH-Richtlinie. In B. Petersen eT aL. Das
Europaische Schutzgebietssystem Natura 2000. Okologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2:
Wirbeltiere. Bonn-Bad Godesberg: Schriftenreihe fiir Landschaftspflege und Naturschutz Heft 69 / Band 2, 7-197.

Kafer (Coleoptera)

[69] BeLimann, H. (2014): Welches Insekt ist das?, Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co. KG Stuttgart, Deutschland.

[70] Geiser, R. [1994): Artenschutz fir holzbewohnende Kafer (Coleoptera xylobionta). Berichte der ANL 18, 89-114.

[71] Krausnitzer, B. & SprecHer-Uesersax, E. (2008): Die Hirschkafer — Lucanidae. Die Neue Brehmbiicherei, Hohenwarsleben: Westarp
Wissenschaft.

[72] Macchau, W. (2006): Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes des Hirschkafers Lucanus cervus (LINNAEUS, 1778) - Allge-
meine Bemerkungen. In P. SchniTTer T AL. Empfehlungen fiir die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis fiir das Monitoring
nach Artikel 11 und 17 der FFH Richtlinie in Deutschland. Berichte des Landesamtes fiir Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle),
Sonderheft 2, 153-154.

[73] cumioL, J. & Bucke, B. (2013): Die Rote Liste und Gesamtartenliste der Kafer (Coleoptera, exkl. Lauf- und Wasserkéfer) Deutschlands
im Uberblick (Stand Sept. 2011). Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70 (4).

[74] Tocwtermann, E. (1987): Modell zur Arterhaltung der Lucanidae. Allg. Forst Zeitschrift, 8, 183-184.

[75] Wourst, C. & Kiausnitzer, B. (2003c): Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758). In B.Petersen et aL. Das Europaische Schutzgebietssystem Na-
tura 2000. Okologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Bonn-Bad Go -
desberg: Schriftenreihe fir Landschaftspflege und Naturschutz Heft 69 / Band 1, 403-414.

Literaturverzeichnis



	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
	in Niedereschach
	Bebauungsplan
	„Steigstraße“
	I Impressum
	1. Einleitung und Rechtsgrundlagen
	1.1 Untersuchungszeitraum und Methode
	1.2 Rechtsgrundlagen

	2. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen
	2.1 Lage des Untersuchungsgebietes
	2.2 Nutzung des Untersuchungsgebietes

	3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes
	3.1 Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht
	3.2 Ausgewiesene FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten
	3.3 Biotopverbund

	4. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten
	4.1 Fledermäuse (Microchiroptera)
	4.1.1 Ökologie der Fledermäuse
	4.1.2 Diagnose des Status im Gebiet

	4.2 Vögel (Aves)
	4.2.1 Diagnose des Status im Gebiet

	4.3 Reptilien (Reptilia)
	4.3.1 Ökologie von Schlingnatter und Zauneidechse
	4.3.2 Diagnose zum Status im Gebiet

	4.4 Wirbellose (Evertebrata)
	4.4.1 Käfer (Coleoptera)


	5. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung
	5.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:
	II Anhang
	III Literaturverzeichnis





